
 

 

 

TELEFONZENTRALE 07721 913-0 

ZENTRALES TELEFAX 07721 913-8900 

INFO@SCHWARZWALD-BAAR-KREIS.DE 

WWW.SCHWARZWALD-BAAR-KREIS.DE 

UST-IDNR. DE 142984618 

 

SPARKASSE SCHWARZWALD-BAAR 

BIC SOLADES1VSS 

IBAN  DE48 6945 0065 0000 0003 15 

 

ALLGEMEINE SPRECHTAGE 

MO–DO 8.00–11.30 UHR 

DO NACHMITTAG 14.00–17.30 UHR 

 

KFZ-ZULASSUNG UND FÜHRERSCHEINE 

MO–MI 8.00–14.00 UHR 

DO 8.00–17.30 UHR 

FR 8.00–11.30 UHR 

Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis . 78045 Villingen-Schwenningen 

      

      

      

Bürgermeisteramt Tuningen 
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21.11.2018 

 

Aussonderung des RW 1 der Freiwilligen Feuerwehr Tuningen 

22.03/FLV-Ig 
 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Roth, 
 

gerne möchte ich auf unser Gespräch vom November 2017, welches wir bei Ihnen 
in Tuningen geführt haben, zurückkommen. Bei diesem Gespräch haben wir uns 

über die Verwendung des RW 1 der Freiwilligen Feuerwehr Tuningen, nach dessen 
Ausmusterung aufgrund der Anschaffung des GW-L2, ausgetauscht. Der Schwarz-

wald-Baar-Kreis könnte sich eine weitere Verwendung des Einsatzfahrzeuges im 

Aufgabengebiet des Katastrophenschutzes gut vorstellen. 
 

Der RW 1 wurde 1984 vom Bund für den Katastrophenschutz dem Schwarzwald-
Baar-Kreis überlassen. Er wurde für diese Aufgabe bei der Freiwilligen Feuerwehr 

Villingen-Schwenningen, Abt. Schwenningen, durch den Landkreis stationiert.  

Aufgrund der Anschaffung eines eigenen RW 2 durch die Stadt Villingen-
Schwenningen Anfang der 90er Jahre wurde der RW 1 vom Landkreis nach Tunin-

gen umgesetzt. Durch einen symbolischen Preis (von einer D-Mark) konnte die 
Gemeinde Tuningen seinerzeit, unter Mitwirkung des Landkreises, das Fahrzeug 

mit Beladung aus dem Bestand des Bundes in ihren eigenen übernehmen. Mit dem 

nun angeschafften GW-L2 für die Feuerwehr Tuningen soll der RW 1 ausgemustert 
werden. 

 
Das Fahrzeug stellt im Zusammenhang mit den aktuellen Planungen im Katastro-

phenschutz des Landkreis Schwarzwald-Baar eine sinnvolle Ergänzung dar. Es 
könnte für Aufgabenbereiche wie Erkundungsfahrten im Katastrophenfall, Unter-

stützung bei Vegetationsbränden, Unterstützung bei der Sicherstellung von Infor-

mations- und Kommunikationsaufgaben sowie bei der Notstromversorgung in ab-
gelegenen Bereichen des Landkreises weiter sinnvoll eingesetzt werden. Um diese 

Aufgaben wahrzunehmen, sollte das Einsatzmittel aus einsatztaktischen Gründen 
im Bereich um St. Georgen stationiert werden. 

 

Der Landkreis wäre sehr dankbar, wenn er von der Gemeinde Tuningen die Mög-
lichkeit zum Erwerb des Einsatzfahrzeuges RW 1 erhalten würde. Über ein Ver-

kaufsangebot würden wir uns daher freuen. 
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Ich hoffe auf Ihre wohlwollende Unterstützung bei unserem Anliegen. Für weitere Gespräche stehe ich 
Ihnen gerne zur Verfügung und freue mich über eine Antwort von Ihnen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 

 

Florian Vetter 
Kreisbrandmeister 

 


